
Gemeinde Sande Sande 19.01.2016 
Fachbereich III  

 
 

Beschlussvorlage Nr. 003/2016 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Straßen, Wege und 
Feuerlöschwesen 

27.01.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 04.02.2016 nicht öffentlich 

Gemeinderat 07.03.2016 öffentlich 

 
 
Betreff:   
2. Änderung der Gebührensatzung für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen 
Feuerwehren 
 
Sachverhalt: 
 
Dieser Sitzungsvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Auflistung der aktuell von den Städten und Gemeinden des Landkreises für Dienst- 
und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr zu erhebenden Kosten und 
Gebühren unter Einbeziehung vorzuschlagender Anpassungen der von der 
Gemeinde Sande festgesetzten Beträge; 
 
- Entwurf einer 2. Satzung zur Änderung der diesbezüglichen Satzung einschl. 
Anlage 
 
 
Die beigefügte Gesamtübersicht enthält eine vorzuschlagende Anpassung der für 
erbrachte Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr festzusetzenden 
Kosten und Gebühren. Einzelne Städte und Gemeinden erarbeiten derzeit ebenfalls 
eine Novellierung ihrer Kosten- und Gebührentarife. Mit der für den Bereich der 
Gemeinde Sande vorliegenden Anpassung wäre zunächst b.a.w. eine 
bestandsfähige und mit den Tarifen der übrigen Städte und Gemeinden 
vergleichbare Kalkulation gegeben. 
 
Zu der Position „Unfugalarm“ wird eine textliche Ergänzung des Inhalts 
vorgeschlagen, dass neben der zu erhebenden Gebühr in Höhe von 600,00 € 
außerdem unbeschadet einer strafrechtlichen Verfolgung außerdem die Kosten und 
Gebühren nach den Ziffern 1 – 4 der Anlage erhoben werden. 
 
Es wird vorgeschlagen, der 2. Änderungssatzung zuzustimmen. 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Gemeinde Sande beschließt auf der Grundlage der §§ §§ 10, 58 Abs. 1 
Nr. 5 in Verbindung mit § 111 Abs. 5 Nr. 1 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes, des § 29 des Niedersächsischen Gesetzes über 
den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Niedersächsisches 
Brandschutzgesetz- NbrandSchG) sowie der §§ 2 und 5 des Nds. 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der jeweils gültigen Fassung die 2. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Gemeinde Sande über die Erhebung von 
Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen 
Feuerwehren der Gemeinde Sande außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden 
Pflichtaufgaben. 
 
 
. 
  
 
  
  
Anlagen: 
 
Gesamtübersicht der aktuellen und vorzuschlagenden Kosten und Gebühren 
Entwurf einer 2. Satzungsänderung 
 
 
 
 
 
 

Tramann   Eiklenborg 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
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